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KR-Nr. 41/2024 – Transparenz auch für Entscheide der Bezirksbehörden  

Stellungnahme von 

Name Organisation/Verwaltungseinheit/Gruppierung: Grünliberale Partei Kanton Zürich 

Abkürzung Organisation/Verwaltungseinheit/Gruppierung: GLP ZH 

Strasse:  Rötelstrasse 18 

PLZ/Ort:  8006 Zürich 

Name/Vorname Kontaktperson: Till Straub, Gabriel Mäder 

E-Mail Kontaktperson: zh@grunliberale.ch 

Telefon Kontaktperson: 0447012400 

Anmerkung zum Dokument 

Sollten Sie in einigen Tabellen mehr Zeilen benötigen, als gegenwärtig vorgesehen sind, müssen Sie den Schutz des Dokuments aufhe-

ben. Dies können Sie unter dem Reiter «Überprüfen».  
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Allgemeine Bemerkungen und Anregungen zur Synopse 

Tragen Sie hier Bemerkungen und Anregungen betreffend die gesamte Gesetzessynopse ein oder formulieren Sie allgemeine Anregun-
gen. Falls erwünscht, können Sie in der Spalte «Name» einzelne Personen/Abteilungen/Untereinheiten Ihrer Organisation einfügen. 

Name Bemerkung/Anregung 

Name Die GLP ist erfreut, dass der vorliegende Entwurf den Wortlaut der parlamentarischen Initiative ohne inhaltli-
che Änderungen übernommen hat. Damit wird dem Anliegen der Initiantinnen und Initianten Rechnung ge-
tragen und ein klarer gesetzlicher Auftrag zur Veröffentlichung der Entscheide der Bezirksbehörden ge-
schaffen. Diese konsequente Übernahme zeigt, dass die Kommissionsmehrheit die Notwendigkeit erkannt 
hat, die bisherige Transparenzpraxis grundlegend zu verbessern. 
Die GLP teilt ausdrücklich die Einschätzung der Kommissionsmehrheit, wonach die bestehende Selbstregu-
lierung unzureichend war. Die Kommission hält fest, dass in den vergangenen Jahren nur sehr wenige Ent-
scheide publiziert wurden und ein kürzlich erfolgter leichter Anstieg nur von begrenzter Dauer war. Die neue 
gesetzliche Grundlage schafft nun die Verbindlichkeit, die es braucht, um dauerhafte und echte Transpa-
renz sicherzustellen. Das ist im Interesse der Demokratie, der Rechtsgleichheit und der Nachvollziehbarkeit 
behördlichen Handelns. 
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Wir begrüssen zudem, dass die Verantwortung für die koordinierte Umsetzung klar der Direktion der Justiz 
und des Innern zugewiesen wird. Dies entlastet die Bezirksbehörden, schafft einheitliche Standards und ver-
hindert inkonsistente oder verzögerte Einzelpublikationen. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass moderne 
digitale Mittel den administrativen Aufwand klar begrenzen. Dank zentraler Plattformen und leistungsfähi-
ger Suchfunktionen besteht keinerlei Risiko einer Überforderung der Bevölkerung – im Gegenteil: Transpa-
renz wird erst durch Vollständigkeit und Auffindbarkeit wirksam. Eine vorgängige inhaltliche Selektion durch 
die Behörden, welche Entscheide «wichtig genug» seien, ist weder zeitgemäss noch mit dem Transparenz-
prinzip vereinbar. 
Insgesamt sind wir der Ansicht, dass die Vorlage einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des Bezirkswe-
sens darstellt und die Transparenz stärkt. Die Grünliberalen begrüssen den Erlassentwurf ausdrücklich. 
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